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RS OGH 1921/9/30 Os519/21
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1921

Norm

StPO §471

Rechtssatz

Nach § 471 StPO ist nur in dem Falle, wenn der Angeklagte einen Verteidiger oder Vertreter namhaft gemacht hat, die

Vorladung des Angeklagten zur Berufungsverhandlung an den Verteidiger oder Vertreter zu richten, nicht aber in dem

Falle, wenn dem Angeklagten ein Verteidiger von Amts wegen bestellt wurde.
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